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Informationen zur Datenverarbeitung bei Zuwendungen 
(Stand: 24.10.2025) 

 
Die nachfolgenden Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden 
Ihnen gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung, DS-GVO) zur Verfügung gestellt.  
 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

 
Landeshauptstadt Potsdam  innerorganisatorisch zuständig 
Der Oberbürgermeisterin  Fachbereich:  Wohnen, Arbeit und Integration 
Friedrich-Ebert-Str. 79/81  Telefon: 0331 / 289 – 2115 (FB-Sekretariat) 
14469 Potsdam   E-Mail:  Wohnen-Arbeit@Rathaus.Potsdam.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 
Datenschutzbeauftragter   Telefon: 0331 / 289 – 1115 
der Landeshauptstadt Potsdam Fax:  0331 / 289 – 841115 
Friedrich-Ebert-Str. 79/81  E-Mail:  Datenschutzbeauftragter@ 
14469 Potsdam     Rathaus.Potsdam.de  
 

3. Datenverarbeitung 

 
Die Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten ergibt sich aus dem Antrag auf 
Gewährung einer Zuwendung nebst Anlagen (z. B. Finanzierungsplan, Untersetzung, 
Tätigkeitsbericht, Tätigkeitsbeschreibung, Stellenplan), dem Empfangsbekenntnis / 
Rechtsmittelverzichtserklärung, der Mittelanforderung und dem Verwendungsnachweis. 
 

4. Zwecke und Grundlagen der Datenverarbeitung   

 
Die Daten werden für die Zwecke der Beantragung, Entscheidung, Auszahlung, Verwaltung 
und Überwachung bezüglich freiwilliger Leistungen in Form von Zuwendungen der 
Verantwortlichen an die antragstellende Person verarbeitet. Sie dienen darüber hinaus der 
allgemeinen Dokumentation des Fördermitteleinsatzes.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der hierzu erteilten 
Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Sofern sich die Einwilligung darauf bezieht, können 
Ihre personenbezogenen Daten zudem in Berichten für interne Gremien / Ausschüsse (z.B. 
Hauptausschuss) verarbeitet werden. 
 
Die Einwilligungserklärung muss separat bzw. im Rahmen des Förderantrags eingeholt 
werden. Auf die Vorgaben für eine wirksame Einwilligung des Art. 7 Abs. 2 + 3 DS-GVO 
sowie der zugehörigen Erwägungsgründe 32 + 42 wird hingewiesen. Sollten weitere 
Regelungen hinzutreten (Förderrichtlinien etc.), sind diese hier zu ergänzen. Im Falle einer 
gesetzlichen Grundlage muss umformuliert werden. Dann gilt Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO 
i.V.m. dem Fördergesetz / der Fördersatzung. 
 
Ohne die Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können der 
Zuwendungsantrag nicht bearbeitet und Förderleistungen nicht gewährt werden. Für den 
Fall, dass Änderungen im Rahmen der förderrechtlichen Umsetzung auftreten, sind Sie 
verpflichtet, uns diese unverzüglich mitzuteilen. Wenn Sie uns die notwendigen 
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Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, können wir die Förderung 
einstellen und zurückfordern. 
 
Die Daten der im Zuwendungsantrag durch Sie gegebenenfalls benannten gesetzlichen 
Vertreter, Mitarbeitenden oder Ansprechpartner werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 
durch die Landeshauptstadt Potsdam verarbeitet. 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

 
Die personenbezogenen Daten werden erforderlichenfalls folgenden Empfängern bzw. 
Kategorien von Empfängern zugänglich gemacht: 
 
a) innerhalb der  

Landeshauptstadt 
Potsdam 

mit der konkreten Zuwendung sowie mit allgemeinen oder 
übergreifenden Aufgaben befasste Bereiche der Verwaltung; 
interne Kontrollgremien; 
 

b) Auftragsverarbeiter,  
Art. 28, 29 DS-GVO 

sorgfältig ausgewählte Dienstleister, die nur im Rahmen der 
strengen Auflagen einer Datenverarbeitung im Auftrag für die 
Landeshauptstadt Potsdam tätig werden; 
 

c) Dritte Kofinanzierer für die beantragte Zuwendung; 
Wirtschaftsprüfer zur Verwendungsnachweisprüfung, sofern 
vereinbart; 
im Rahmen der Entscheidungsfindung beteiligte Gremien; 
sonstige Dritte im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. 
Aufsichtsbehörden) oder berechtigter Interessen (z.B. 
Gerichte, Rechtsanwälte, Versicherer) 

 
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation findet nicht statt. 
 

6. Dauer der Speicherung 

 
Die Daten werden ab Antragstellung/Interessenbekundung bis zum Ende des Verfahrens 
sowie anschließend bis zum Ablauf der (haushaltsrechtlichen) Aufbewahrungsfrist 
gespeichert. Die Unterlagen sind zehn Jahre aufzubewahren. Die Frist beginnt am 1. Januar 
des der Feststellung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres (§ 37 KomHKV). Bei 
Vorliegen berechtigter Interessen kann sich die Speicherdauer verlängern. 
 

7. Betroffenenrechte 

 
Jede von der Datenverarbeitung betroffene Person hat bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte: 
 

☒ Im Falle einer erteilten Einwilligung zur Datenverarbeitung: ein jederzeitiges 

Widerrufsrecht (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) 

 (Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.);  

☒ Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung 

(Art. 15 DS-GVO); 

☒ Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO); 

☒ Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten 

(Art. 16 DS-GVO); 
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☒ Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der 

Voraussetzungen von Art. 17 DS-GVO zutrifft 

 (Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzend zu den in Art. 
17 Abs. 3 DS-GVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der 
besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO.); 

☒ Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten unrechtmäßig 

verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen der betroffenen Person benötigt werden oder bei einem 
Widerspruch noch nicht feststeht, ob die Interessen des Verantwortlichen gegenüber 
denen der betroffenen Person überwiegen (Art. 18 Abs. 1 lit. b, c und d DS-GVO) 

 (Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung.); 

☒ Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung 

kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen 
Person überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Art. 21 DS-
GVO). 

 
 

8. Beschwerderecht 

 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie 
der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet wurden. Die 
Beschwerde kann gerichtet werden an: 
 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow 
 

Telefon: 033203 / 356 - 0 

Fax: 033203 / 356 - 49 

E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de 

 


